
INNUNG FÜR ELEKTRO-  
UND INFORMATIONSTECHNIK SCHWEINFURT 
  

  
Innung für Elektro- und Informationstechnik Schweinfurt 
Galgenleite 3, 97424 Schweinfurt

Kursübersicht und Anmeldeformular 
Sie können das Anmeldeformular am Computer ausfüllen und anschließend zumailen oder ausdrucken. Bitte senden 
bzw. faxen Sie dann das unterschriebene Anmeldeformular an uns zurück.

Nachname: Beruf:

Vorname: Telefon:

Straße: Fax:

PLZ/Ort: Email:

Firma:

Bemerkungen:

Ich melde mich verbindlich für nachfolgend angekreuzte Kurse an:
Kursbezeichnung Termin

Arbeiten unter Spannung (AuS):

Erwerb der Fachkunde Theorie 01.07.2024

Erwerb der Fachkunde Praxis 02.-03.07.2024

 Auffrischungs-/Zusatzkurs 04.04.2024

EFKffT im Metallbauerhandwerk 
Anmeldung: www.hwk-ufr.de 09.09. - 20.09.2024

Refreshkurs EFKffT Metallbauerhandwerk 14.09.2024

Refreshkurs EFKffT Metallbauerhandwerk 21.09.2024

Kursbezeichnung Termin
Messkurs el. Geräte 
nach VDE 0701 und 0702

08.05.2024

Messkurs el. Anlagen 
nach DIN VDE 0100-600 und 0105-100

08.07.2024

Messkurs el. Geräte 
nach VDE 0701 und 0702

09.07.2024

Refreshkurs 
zu DIN, VDE und DGUV-Bestimmungen 24.-25.07.2024

Messkurs el. Anlagen 
nach DIN VDE 0100-600 und 0105-100

02.10.2024

Förderung: 
Sofern die persönlichen und fachlichen Förderungsvoraussetzungen gegeben sind, werden 
Lehrgänge vom Arbeitsamt über das Arbeitsförderungsgesetz gefördert. Nähere Informationen 
über die Förderungsbedingungen erfahren Interessenten beim Förderungsberater des für den 
Wohnort zuständigen Arbeitsamtes.  
Es gelten die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Ort, Datum Unterschrift

Faxnr. 09721 / 4 12 11
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Weitere Kurse, die genauen Kursbeschreibungen, 
Preise und ob ein Kurs ausgebucht ist, 

finden Sie unter www.elektroinnung-sw.de --> 
Weiterbildung.

https://www.bildungszentrum-schweinfurt.de/artikel/elektrofachkraft-fuer-festgelegte-taetigkeiten-im-metallbauer-handwerk-78,3320,970.html
https://www.elektroinnung-sw.de/weiterbildung/


Teilnahmebedingungen der Innung für Elektro- und Informationstechnik Schweinfurt
1) Veranstalter, Rechtsträger
a. Diese Teilnahmebedingungen gelten für Bildungsmaßnahmen, die durch die 

Innung für Elektro- und Informationstechnik Schweinfurt, vertreten durch den 
Vorstand, als Veranstalter durchgeführt werden. 

b. Grundsätzlich stehen die Bildungsmaßnahmen der Innung für Elektro- und 
Informationstechnik Schweinfurt Jedem offen. Sofern für die Zulassung zur 
Prüfung besondere Zulassungsvoraussetzungen gelten, müssen diese erfüllt 
werden. 

c. Die Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme begründet nicht den Anspruch 
auf Prüfungszulassung. 

2) Anmeldung, Vertragsabschluss
a. Die Anmeldung zur Teilnahme an Bildungsmaßnahmen kann schriftlich, 

online, per E-Mail oder per Fax erfolgen und gilt als verbindliches 
Vertragsangebot. Bei einer Online-Anmeldung wird durch das Anklicken des 
Buttons „kostenpflichtig anmelden" ein verbindliches Vertragsangebot zur 
ausgewählten Bildungsmaßnahme abgegeben. 

b. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges bei dem 
Veranstalter und nur bis zum Erreichen der Höchstteilnehmerzahl oder bis 
zum Anmeldeschluss berücksichtigt. Nach Eingang der Anmeldung des 
Teilnehmenden wird diesem eine Anmelde- und Kursplatzbestätigung 
zugesandt. 

c. Mit der verbindlichen Anmelde- und Kursplatzbestätigung, die schriftlich oder 
per E-Mail an die angegebene Teilnehmeradresse erfolgt, kommt der 
Vertrag zustande. 

3) Gebühren, Zahlungsbedingungen
a. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Gebührenordnung mit 

Gebührenverzeichnis in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils 
gültigen Fassung. Soweit in Veröffentlichungen die Höhe von Gebühren 
genannt ist, beruhen diese Angaben auf der zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung gültigen Gebührenordnung mit Gebührenverzeichnis. Diese 
Angaben sind nicht verbindlich, da spätere Änderungen der 
Gebührenordnung mit Gebührenverzeichnis nicht ausgeschlossen werden 
können. 

b. Die Gebühren sind ohne Abzug und unabhängig von den Leistungen Dritter 
(z.B. Agenturen für Arbeit, Aufstiegs-BAföG) bis zu dem im
Gebührenbescheid genannten Termin zur Zahlung fällig. 

c. Im Einzelfall können abweichende Zahlungsbedingungen (z.B. 
Ratenzahlungen) vereinbart werden. 

d. Soweit im Einzelfall nicht anders angegeben, sind in den Gebühren weder 
anfallende Prüfungsgebühren noch Kosten für Lehrmittel (Bücher, Skripte, 
etc.) sowie Materialien für die Prüfungen und Tests enthalten. 

e. Die Teilnahme an den Bildungsmaßnahmen steht unter der aufschiebenden 
Bedingung der Zahlung der Gebühren 

4) Absage / Änderung von Bildungsmaßnahmen durch den Veranstalter
a. Der Veranstalter ist berechtigt, eine Bildungsmaßnahme abzusagen, sofern 

ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen die Bildungsmaßnahme nicht 
kostendeckend durchgeführt werden kann oder ein Dozent ausfällt und nicht 
ersetzt werden kann. Die Teilnehmenden werden über die Absage 
unverzüglich informiert. 

b. Bei einer Absage der Bildungsmaßnahme vor deren Beginn werden bereits 
bezahlte Gebühren zurückerstattet. Bei einer Absage der 
Bildungsmaßnahme nach deren Beginn werden die bereits bezahlten 
Gebühren anteilig zum Veranstaltungsfortschritt zurückgezahlt. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche sind vorbehaltlich der Ziffer 8 
ausgeschlossen. 

c. Der Veranstalter behält sich vor, aus wichtigem Grund organisatorische und 
inhaltliche Änderungen oder Abweichungen von Bildungsmaßnahmen 
vorzunehmen, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter 
Berücksichtigung der Interessen des Veranstalters und des Teilnehmenden 
zumutbar sind. 

5) Ausschluss von der Teilnahme
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmende aus wichtigem Grund von der
weiteren Teilnahme an der Bildungsmaßnahme auszuschließen. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das Verhalten des
Teilnehmenden dem Veranstalter oder anderen Teilnehmenden nicht
zugemutet werden kann. Dies ist insbesondere der Fall bei wiederholter 
Störung des Unterrichts, Missachtung der Hausordnung, Diebstahl,
mutwilliger Zerstörung oder Beschädigung der Einrichtungs- oder
Ausstattungsgegenstände, Zahlungsverzug, Nutzung der EDV-Anlage und
der Internetzugänge des Veranstalters zu schulungsfremden Zwecken sowie 
bei Verstößen gegen Urheberrechte (Copyright, etc.).
Die Pflicht zur Entrichtung der gesamten Gebühren bleibt bestehen. 

6) Rücktritt des Teilnehmenden vor Beginn der Veranstaltung, Kündigung 
nach Beginn der Veranstaltung 

a. Für den Rücktritt gelten folgende Bedingungen: Bei Rücktritt bis 14 Tage vor 
Beginn der Bildungsmaßnahme entstehen keine Kosten, danach bis zum 7. 
Tag vor Beginn der Bildungsmaßnahme sind 50 % und bis zum 3. Tag vor 
Beginn der Bildungsmaßnahme sind 80 % der jeweiligen Gebühr zu 
entrichten. Bei Rücktritt danach ist, ebenso wie bei Nichterscheinen, die 
volle Gebühr zu entrichten. 

b. Eine Kündigung nach Beginn der Bildungsmaßnahme ist nur aus wichtigem 
Grund fristlos möglich. Ein wichtiger Grund liegt nicht vor, wenn geplante 
Präsenzangebote auf Grund von vom Veranstalter nicht zu vertretenden 
Umständen durch online- oder webbasierte Schulungsinhalte ersetzt werden 
müssen. 

c. Kann der Teilnehmende den Nachweis erbringen, dass dem Veranstalter 
durch den Rücktritt / die Kündigung kein oder ein wesentlich niedrigerer 
wirtschaftlicher Nachteil entstanden ist, so hat der Veranstalter nur einen 
Zahlungsanspruch in Höhe des nachgewiesenen wirtschaftlichen Nachteils. 

d. Der Rücktritt / die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Für den Zeitpunkt 
des Rücktritts / der Kündigung ist der Zugang der Rücktritts- / 
Kündigungserklärung beim Veranstalter maßgebend. 

7) Widerrufsbelehrung
a. Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1
Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Innung für Elektro- und Informationstechnik Schweinfurt, Galgenleite 3,
97424 Schweinfurt. 

b. Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie 
Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurück gewähren beziehungsweise herausgeben, 
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass 
Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 
Empfang. 

c. Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 
Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

8) Urheberrechte (Copyright)
Die verwendeten Unterrichtsmaterialien sowie Software unterliegen 
urheberrechtlichen Schutzrechten. Sämtliche Kursunterlagen oder 
Computersoftware dürfen nur zum Zwecke der Vertragserfüllung im Rahmen 
der Bildungsmaßnahme genutzt werden. Die Vervielfältigung, Änderung 
oder Weitergabe an Dritte ist nur mit dem ausdrücklichen schriftlichen 
Einverständnis des Veranstalters erlaubt. Bei Zuwiderhandlungen ist der 
Teilnehmende zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.  
Weitergehende Ansprüche des jeweiligen Urhebers bzw. Lizenzgebers 
bleiben unberührt. 

9) Haftung
a. Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder

grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt hiervon bleibt die
Haftung für die Verletzung des Lebens, Körpers und der Gesundheit, für die
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und aus dem
Produkthaftungsgesetz. 

b. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung
des Vertragsziels notwendig sind und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner vertraut und regelmäßig vertrauen darf. Im Fall der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird der Schadensersatzanspruch
auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn dieser
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde; es sei denn, es 
handelt sich um Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 

c. Eine Haftung des Veranstalters für Wertgegenstände (z.B. Garderobe, 
Fahrzeuge, Handys, etc.) des Teilnehmenden wird nicht übernommen. 

10) Datenschutz
Der Veranstalter weist darauf hin, dass dem Teilnehmenden gemäß Art. 13 
DSGVO verschiedene Rechte als betroffene Person zustehen. Ausführliche 
Informationen, welche Rechte dies im Einzelnen sind und wie die Daten 
verarbeitet werden, können unter https://www.elektroinnung-sw.de/dsgvo-
kursbuchung abgerufen werden. 

11) Information zur Verbraucherstreitbeilegung, § 36 VSBG
Der Veranstalter ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten mit
Verbrauchern nicht bereit und hierzu auch nicht verpflichtet. 

https://www.elektroinnung-sw.de/datenschutzerklaerung/
https://www.elektroinnung-sw.de/datenschutzerklaerung/
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Kursübersicht und Anmeldeformular
Sie können das Anmeldeformular am Computer ausfüllen und anschließend zumailen oder ausdrucken. Bitte senden bzw. faxen Sie dann das unterschriebene Anmeldeformular an uns zurück.
Nachname:
Beruf:
Vorname:
Telefon:
Straße:
Fax:
PLZ/Ort:
Email:
Firma:
Bemerkungen:
Ich melde mich verbindlich für nachfolgend angekreuzte Kurse an:
Kursbezeichnung
Termin
Arbeiten unter Spannung (AuS):
Erwerb der Fachkunde         Theorie
01.07.2024
Erwerb der Fachkunde         Praxis
02.-03.07.2024
         Auffrischungs-/Zusatzkurs
04.04.2024
Auswahl
EFKffT im Metallbauerhandwerk
Anmeldung: www.hwk-ufr.de
09.09. - 20.09.2024
Refreshkurs EFKffT Metallbauerhandwerk
14.09.2024
Refreshkurs EFKffT Metallbauerhandwerk
21.09.2024
Kursbezeichnung
Termin
Messkurs el. Geräte
nach VDE 0701 und 0702
08.05.2024
Messkurs el. Anlagen
nach DIN VDE 0100-600 und 0105-100
08.07.2024
Messkurs el. Geräte
nach VDE 0701 und 0702
09.07.2024
Refreshkurs
zu DIN, VDE und DGUV-Bestimmungen
24.-25.07.2024
Messkurs el. Anlagen
nach DIN VDE 0100-600 und 0105-100
02.10.2024
Förderung:Sofern die persönlichen und fachlichen Förderungsvoraussetzungen gegeben sind, werden Lehrgänge vom Arbeitsamt über das Arbeitsförderungsgesetz gefördert. Nähere Informationen über die Förderungsbedingungen erfahren Interessenten beim Förderungsberater des für den Wohnort zuständigen Arbeitsamtes. 
Es gelten die umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ort, Datum
Unterschrift
Faxnr. 09721 / 4 12 11
Stand 18.03.2024
Weitere Kurse, die genauen Kursbeschreibungen,
Preise und ob ein Kurs ausgebucht ist,
finden Sie unter www.elektroinnung-sw.de --> Weiterbildung.
Teilnahmebedingungen der Innung für Elektro- und Informationstechnik Schweinfurt
1)
Veranstalter, Rechtsträger
a.
Diese Teilnahmebedingungen gelten für Bildungsmaßnahmen, die durch die Innung für Elektro- und Informationstechnik Schweinfurt, vertreten durch den Vorstand, als Veranstalter durchgeführt werden. 
b.
Grundsätzlich stehen die Bildungsmaßnahmen der Innung für Elektro- und Informationstechnik Schweinfurt Jedem offen. Sofern für die Zulassung zur Prüfung besondere Zulassungsvoraussetzungen gelten, müssen diese erfüllt werden. 
c.
Die Teilnahme an einer Bildungsmaßnahme begründet nicht den Anspruch auf Prüfungszulassung. 
2)
Anmeldung, Vertragsabschluss
a.
Die Anmeldung zur Teilnahme an Bildungsmaßnahmen kann schriftlich, online, per E-Mail oder per Fax erfolgen und gilt als verbindliches Vertragsangebot. Bei einer Online-Anmeldung wird durch das Anklicken des Buttons „kostenpflichtig anmelden" ein verbindliches Vertragsangebot zur ausgewählten Bildungsmaßnahme abgegeben. 
b.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges bei dem Veranstalter und nur bis zum Erreichen der Höchstteilnehmerzahl oder bis zum Anmeldeschluss berücksichtigt. Nach Eingang der Anmeldung des Teilnehmenden wird diesem eine Anmelde- und Kursplatzbestätigung zugesandt. 
c.
Mit der verbindlichen Anmelde- und Kursplatzbestätigung, die schriftlich oder per E-Mail an die angegebene Teilnehmeradresse erfolgt, kommt der Vertrag zustande. 
3)
Gebühren, Zahlungsbedingungen
a.
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Gebührenordnung mit Gebührenverzeichnis in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen Fassung. Soweit in Veröffentlichungen die Höhe von Gebühren genannt ist, beruhen diese Angaben auf der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Gebührenordnung mit Gebührenverzeichnis. Diese Angaben sind nicht verbindlich, da spätere Änderungen der Gebührenordnung mit Gebührenverzeichnis nicht ausgeschlossen werden können. 
b.
Die Gebühren sind ohne Abzug und unabhängig von den Leistungen Dritter (z.B. Agenturen für Arbeit, Aufstiegs-BAföG) bis zu dem im Gebührenbescheid genannten Termin zur Zahlung fällig. 
c.
Im Einzelfall können abweichende Zahlungsbedingungen (z.B. Ratenzahlungen) vereinbart werden. 
d.
Soweit im Einzelfall nicht anders angegeben, sind in den Gebühren weder anfallende Prüfungsgebühren noch Kosten für Lehrmittel (Bücher, Skripte, etc.) sowie Materialien für die Prüfungen und Tests enthalten. 
e.
Die Teilnahme an den Bildungsmaßnahmen steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zahlung der Gebühren 
4)
Absage / Änderung von Bildungsmaßnahmen durch den Veranstalter
a.
Der Veranstalter ist berechtigt, eine Bildungsmaßnahme abzusagen, sofern ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen die Bildungsmaßnahme nicht kostendeckend durchgeführt werden kann oder ein Dozent ausfällt und nicht ersetzt werden kann. Die Teilnehmenden werden über die Absage unverzüglich informiert. 
b.
Bei einer Absage der Bildungsmaßnahme vor deren Beginn werden bereits bezahlte Gebühren zurückerstattet. Bei einer Absage der Bildungsmaßnahme nach deren Beginn werden die bereits bezahlten Gebühren anteilig zum Veranstaltungsfortschritt zurückgezahlt. Weitergehende Schadensersatzansprüche sind vorbehaltlich der Ziffer 8 ausgeschlossen. 
c.
Der Veranstalter behält sich vor, aus wichtigem Grund organisatorische und inhaltliche Änderungen oder Abweichungen von Bildungsmaßnahmen vorzunehmen, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Veranstalters und des Teilnehmenden zumutbar sind. 
5)
Ausschluss von der Teilnahme
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmende aus wichtigem Grund von der weiteren Teilnahme an der Bildungsmaßnahme auszuschließen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das Verhalten des Teilnehmenden dem Veranstalter oder anderen Teilnehmenden nicht zugemutet werden kann. Dies ist insbesondere der Fall bei wiederholter Störung des Unterrichts, Missachtung der Hausordnung, Diebstahl, mutwilliger Zerstörung oder Beschädigung der Einrichtungs- oder Ausstattungsgegenstände, Zahlungsverzug, Nutzung der EDV-Anlage und der Internetzugänge des Veranstalters zu schulungsfremden Zwecken sowie bei Verstößen gegen Urheberrechte (Copyright, etc.).
Die Pflicht zur Entrichtung der gesamten Gebühren bleibt bestehen. 
6)
Rücktritt des Teilnehmenden vor Beginn der Veranstaltung, Kündigung nach Beginn der Veranstaltung 
a.
Für den Rücktritt gelten folgende Bedingungen: Bei Rücktritt bis 14 Tage vor Beginn der Bildungsmaßnahme entstehen keine Kosten, danach bis zum 7. Tag vor Beginn der Bildungsmaßnahme sind 50 % und bis zum 3. Tag vor Beginn der Bildungsmaßnahme sind 80 % der jeweiligen Gebühr zu entrichten. Bei Rücktritt danach ist, ebenso wie bei Nichterscheinen, die volle Gebühr zu entrichten. 
b.
Eine Kündigung nach Beginn der Bildungsmaßnahme ist nur aus wichtigem Grund fristlos möglich. Ein wichtiger Grund liegt nicht vor, wenn geplante Präsenzangebote auf Grund von vom Veranstalter nicht zu vertretenden Umständen durch online- oder webbasierte Schulungsinhalte ersetzt werden müssen. 
c.
Kann der Teilnehmende den Nachweis erbringen, dass dem Veranstalter durch den Rücktritt / die Kündigung kein oder ein wesentlich niedrigerer wirtschaftlicher Nachteil entstanden ist, so hat der Veranstalter nur einen Zahlungsanspruch in Höhe des nachgewiesenen wirtschaftlichen Nachteils. 
d.
Der Rücktritt / die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Für den Zeitpunkt des Rücktritts / der Kündigung ist der Zugang der Rücktritts- / Kündigungserklärung beim Veranstalter maßgebend. 
7)
Widerrufsbelehrung
a.
Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Innung für Elektro- und Informationstechnik Schweinfurt, Galgenleite 3, 97424 Schweinfurt. 
b.
Widerrufsfolgen Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück gewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
c.
Besondere Hinweise Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
8)
Urheberrechte (Copyright)
Die verwendeten Unterrichtsmaterialien sowie Software unterliegen urheberrechtlichen Schutzrechten. Sämtliche Kursunterlagen oder Computersoftware dürfen nur zum Zwecke der Vertragserfüllung im Rahmen der Bildungsmaßnahme genutzt werden. Die Vervielfältigung, Änderung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit dem ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis des Veranstalters erlaubt. Bei Zuwiderhandlungen ist der Teilnehmende zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.  Weitergehende Ansprüche des jeweiligen Urhebers bzw. Lizenzgebers bleiben unberührt. 
9)
Haftung
a.
Der Veranstalter haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Veranstalters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt hiervon bleibt die Haftung für die Verletzung des Lebens, Körpers und der Gesundheit, für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und aus dem Produkthaftungsgesetz. 
b.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Vertragsziels notwendig sind und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut und regelmäßig vertrauen darf. Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird der Schadensersatzanspruch auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn dieser nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde; es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
c.
Eine Haftung des Veranstalters für Wertgegenstände (z.B. Garderobe, Fahrzeuge, Handys, etc.) des Teilnehmenden wird nicht übernommen. 
10)
Datenschutz
Der Veranstalter weist darauf hin, dass dem Teilnehmenden gemäß Art. 13 DSGVO verschiedene Rechte als betroffene Person zustehen. Ausführliche Informationen, welche Rechte dies im Einzelnen sind und wie die Daten verarbeitet werden, können unter https://www.elektroinnung-sw.de/dsgvo-kursbuchung abgerufen werden. 
11)
Information zur Verbraucherstreitbeilegung, § 36 VSBG
Der Veranstalter ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern nicht bereit und hierzu auch nicht verpflichtet. 
8.2.1.4029.1.523496.503950
niessner@elektroinnung-sw.de
Ronald Niessner
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